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Amtlicher Teil.
81» die Herren Bürgermeister des Kreises.

Unter Bezugnahme auf die Ihnen übersandte Aufforderung
zur Ablieferung von Brotgetreide an die bezeichnete Mühle und
die Ihnen hierzu gelegentlich des Musterungsgeschäfis gegebenen
mündlichen Erläuterungen ersuche ich um Bericht bis zum 18.
d. Mts . wieviel Brotgetreide zur Ablieferung gelangt ist.

Mefterbnrg , den 12. Oktober 1915.
Der Uorsttzende de» Kreisausschuffes

|_ •_ , des Kreise» Westerburg.
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Die Herren Bürgermeister der Gemeinden in welchen Rind¬
viehversicherungen bestehen, die der Kreisrückversicherung ange¬
hören, werden an die rechtzeitige Vornahme der Quartalsabschä¬
tzung und die Einsendung der Bescheinigung gernäß § 56 Absatz2 des Statuts erinnert.

Westerburg , den 12. Oktober 1915.
Der Uorsttzende de« Kreiearrsschnstse«

__ des Kreises Westerburg.
An die Herren Bürgermeister des Kreises.

Durch Verfügung des Reichspostamts vom 10. September
d. Js . (Amtsblatts des Reichspostamts vom gleichen Tage Nr.
123) sind zur Erleichterung der Einlöjung der Zinsscheine der
tffiegsanleihen auch die Reichspostanstaltenangewiesen worden,
die Zinsscheine der Reichskriegsanleihen künftig in Zahlung zu
nehmen oder gegen bar umzutauschen.

. Ich erwarte, daß alle Kommunalkaffen die Zinsscheine der
Reichskriegsanleihen ebenfalls unbeanstandet in Zahlung nehmen
bezw. Umtauschen. Durch die Weitergabe an die Post ist jeder¬
zeit wieder Umtausch möglich .

Westerburg , den 12. Oktober 1915.
Der Uorsttzende des Kreisausschuffe«

de» Kreises Westerburg.
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Bekanntmachung
betreffend Kestnudsertzebung für elektrische Maschine » ,

Transformatoren «nd Apparate.
Nachstehende Bekanntmachungwird auf Gruad des Gesetzes über

Un Belagerungszustand vom 4, Juni 1851 bezw. auf Grund des
Bayerischen Gesetzes über den Kriegszustand vom5. November 1912
«ikrmit zur allgemeinen Kenntnis gebracht mit dem Bemerken, daß
le°e Uebertretnag — worunter auch verspätete oder unvollständige
Meldung fällt —> soweit nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen
Wre Strafen verwirkt sind, nach§ 5*) der Bekanntmachung über
«orratSerhebullgen vom 2. Februar 1915 (Reichsgesetzbl. S . 54)
«rstraft wird.

8 1.
Inkrafttreten der Uerordnuug.

Die Verordnung tritt mit Beginn des 15. Oktober 1915 in«rast.
8 2.

Uo » der Uerordnuug betroffene Gegenstände.
Bon der Verordnung betrofstp sind: sämtliche elektrische Ma-

Ichinen nebst Anlassern und Regulatoren, Transformatoren, Appa-
,?te für jede Stromart und Spannung der nachstehend aufge-
Mrten Klaffen1- 5:

1- Elektromotoren von mehr als 5 PS (3,7 KW) nebst Zubehör,

2 . Stromerzeuger (Dynamomaschinen, Generatoren) von mehr
als 4,5 KW bezw. KVA nebst Zubehör,

3. Umformer und Motorgeneratoren von mehr als 4,5 KW
bezw. KVA an der Sekundärseite nebst Zubehör,

4. Transformatoren von mehr als 4,5 KVA. nebst Zubehör,
5. Schaltapparate, Sicherungen, Anlaß- und Regulierapparate.

Zellenschalter. Elektrizitätszähler usw. für Stromstärken von
mehr als 500 A, soweit sie nicht schon als Zubehör zu den
unter 1 bis 4 aufgeführtea Maschinen und Transformatoren
gehören.

8 3.
Uon der Verfügung betroffene Personen.

Gesellschaften « sw.
Von dieser Verordnung werden betroffen:
a) alle gewerblichen Unternehmer und Firmen, in deren Be¬

trieben die im § 2 aufgeführten Gegenstände erzeugt,
repariert. _ gehandelt oder vermietet werden, soweit die
Gegenstände sich in ihrem Gewahrsam oder bei ihnen
unter Zollaufficht befinden, einschließlich derjenigen, die
ihnen zum weitere» Verkauf oder Vermietung von andere«
Personen, Firmen usw. übergeben sind;

b) Alle Personen und Firmen, die solche Gegenstände aus
Anlaß ihres Wirtschaftsbetriebes, ihres Handelsbetriebes
oder sonst des Erwerbes wegen für sich oder für andere
in Gewahrsam haben, oder wenn sie sich bei ihnen
unter Zollaufsicht befinden;

c) alle Kommunen, öffentlich-rechtlichen Körperschaften und
Verbände und alle Gutsbezirke, in deren Betrieben solche
Gegenstände gebraucht, erzeugt, repariert, gehandelt oder
oder vermietet werden, oder die solche Gegenstände in Ge¬
wahrsam haben, soweit die Gegenstände sich in ihrem
Gewahrsam oder bei ihnen unter Zollaufsicht befinden;

d) Personen, welche zur Wiederveräußerung. Reparatur oder
Benutzung durch sie oder andere bestimmte Gegenstände der
in 8 2 aufgeführten Art in Gewahrsam genommen haben,
auch wenn sie kein Handelsgewerbe betreiben;

«) alle Empfänger (der unter a bis d bezeichnten Art) solcher
Gegenstände nach Empfang derselben, falls die Gegen¬
stände sich am Meldetag aus dem Versand befinden und
nicht bei einem der unter a bis d aufgefühilen Unter-
nehmer, Personen usw. in Gewahrsam oder unter Zoll-
aufstcht gehalten werden.

Gegenstände, die in fremden Speichern, Lagerräumen und
anderen Aufbewahruiigsräumen lagern, sind, falls der Verfügungs-
berechtigte seine Vorräte nicht unter eigenem Verschluß hält , von
den Inhabern der betreffenden Aufbewahrungsräumezu melden und
gelten bei diesen als de» Bestimmungen dieser Verordnung unter»
worfeu.

Zweigstellen (Zweigfabrikeo, Filialen, Zweigbüreaus ) sind
einzeln von den Bestimmungen dieser Verordnung betroffen.
_ (Schluß folgt.)

*) Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund dieser Ver¬
ordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder wiffentlich
unrichtige oder unvollständige Angaben macht, wird mit Gefängnis bis zu
sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft, auch
können Vorräte, die verschwiegen sind, im Urteil für dem Staate verfalle«
erklärt werden Wer fahrlässig die Auskunft, zu der er auf Grund dieser
Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder unrichtige
oder unvollständige Angaben macht, wird mrt Geldstrafe bis zu dreitausend
Mark oder im Unvermögensfalle mit Gefängnis bis zu 6 Monaten bestraft.



Zweite Nachtrags -Verordnung
ttt der Kekan » tmack « « g betreffend Krstandsmetd » « « « nd

Kefchlagwahme von Metalle « » om 1. Mai ISIS.
Nr . Bl . l ./t . L . k . A.

Nachstehende Bekanntmachung wird hiermit zur allgemeinen Kennt¬
nis gebracht mit dem vemerken . daß jede Uebertretung — worunter
auch verspätete und Unvollständige Meldung fällt — sowie iebeS
A,reizen zur Uebertretung der erlassenen Bekanntmachung soweit nicht
nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind,
»ach § 9 Buchstabe b *) de« Gesetzes über den Belagerungszustand
vom 4 . Juni 1851 oder Artikel 4 Ziffer 2**) des Bayerischen Ge-
setzeS über de« Kriegszustand vom 5 . November 1912 oder nach
§ 5***) der Bekanntmachung über LorratSerhebungeo vom 2 . Feb¬
ruar 1915 oder nach § 6 -st ) der BundeSratsverorduung vom 24.
Juni 1915 über die Sicherstellung von Kriegsbedarf bestraft wird.

§ 1.
$ «« der Nachtra- 0*er 0 rdn « « g ketr » 1fe« e « egenstSwde.

Die nachstehenden Anordnungen betreffen die Klaffen 12 and
13 (§ 2a ) der Bekanntmachung Nr .dl . 1./4. 15. K. R- A., betref¬
fend Bestandsmeldung und Beschlagnahme von Metallen , vo« 1.
Mai 1915 (Hauptverfügung ).

Klasse 12 . Wickel , unverarbeitet und vorgearbeitet , mit einem
Reingeholt von mindestens 80 Prozent , insbesondere in Wür¬
feln , Blechen , Drähten und Anode » , - ach als Altmaterial und
Abfall jeder Art . ,

Klaffe 13 . Kicket , in Fertigfabrikate « mit einrm Rerngehalt
von mindestens 80 Prozent . auSgenommell find Gebrauchs¬
gegenstände , die für den HauS - und den wirtschaftliches Be¬
trieb i« Gebrauch sind und keiner sichtbaren Abnutzung i«
Gebrauch » nterliegen . jedoch nicht auSgeuommen solche Ge-
brauchS,egenstände , welche z» m Derkiuf bestimmt sind.

§ 2 .
Außer Kraft gefetzt

«erden für die vorbezeichneten Klaffen 12 und 13 dir Bestimmungen
1, 2, 3 und 4 de« § 6 Absatz b der Hauptverfügung. welche die
Entnahme auS beschlagnahmten Vorräten betreffen . Alle übrigen
Vorschriften , Bestimmungen ns« , der Hauptverfügung bleibe « für
fie unverändert tu Kraft.

8 3
Entnahme « nd Verkauf an » beschlagnahmte « MarrSte « .

a ) Außer dem nach 8 6 b 6 der Hauptverfügung zulässigen Ber-
kauf an die KrtegSmetoll A .-G . dürfen anS den beschlag.
«ahmten BorrSte » der Klaffen 12 und 13 nur diejenigen
Gegenstände verkauft werden , welche gleichzeitig von der „8 er-
ordnun « betreffend Beschlagnahme . Meldepflicht und Abliefer,
»ng von fertigen , gebrauchten und ungebrauchten Gegenständen
auS Kupfer , Messing und Reinnickel vom 1. August 1915"
Nr . N . 325/7 . 15 . K . E . A .) betroffen sind, jedoch nur au
die hierin genannten Stelle » und gemäß den für die genannte
Verordnung geltendes Bestimmungen.

d ) Zur Ausführung von Lieferungen im eigenen oder io fremden
(inländischen ) Betrieben dürfen auS de» beschlagnahmten Vor.
räten der Klaffen 12 und 13 nur solche Mengen entnommen
werden , welche von der KriegS -Rohstoff -Abteilung des Kgl.
Preußischen KriegSministeriumS besonders freigegeben worden
sind.

§ 4.
Frei - adebedingun - e«

Für die vo» der KriegS -Rohstoff -Abteilung freigegebeneu
Mengen sind folgende Bestimmungen maßgebend : ^

a ) Die Verwendung dieser Wengen ist nur für den auf dem
Freigabeschein vorgeschriebenen Zweck gestattet.

b ) Die bei Ausführung der Lieferung entfallenden oder übrig-
gebliebenen Mengen an Nickel oder oickelhalttgeu Metallen
sind erneut beschlagnahmt.

bei j

c) lieber die AuS - und Ein - änge find genaue Eiutragunge » i,
bem Lagerbuch zu wachen.

ä ) Der Freigabeschein ist von dem Antragsteller nach Uoterzeich.
nuog an den Lieferer des Nickels weiterzugeben . Als Lieferer
deS Nickels gilt diejenige Firma , deren meldepflichtigen Be¬
stände durch Lieferung deS Nickels verringert werde « .

«) Der Freigabeschein ist vo » bem Lieferer deS Nickels - IS Be¬
leg z« verwahren.

k) Die Freigabe entbindet » icht vo » der Pflicht zur Erstattung
der von den BeschaffnngSstelle » für daS Metall -ZuweisuogS-
amt verlangten Bedarfsangaben.

8 5.
Antrag auf Freigabe.

Als Antragsteller wird nur diejenige natürliche oder juristische
Person oder Firma angesehen , die daS gebrauchsfertige Fabrikat,
für dessen Herstellung daS Nickel benötigt wird , der BeschaffnngS¬
stelle zu liefern hat.

Anträge auf Freigabe sind zu richte» an die Sektion bl
der KriegS -Rohstoff -Abteilung d-8  Kgl . Preußische » KriegSministeri
ums . Berlin SW 48 . Verl . Hedewannstraße 9/10.

Berücksichtigt werde » nur Auträze . die unmittelbar »der mit
telbar KriegSlieferungen betreffe » , für deren Herstellung andere
Stoffe als Nickel oder fertige Nickellegierungen mit weniger als ""
Prozent Nickelgehalt nicht verwendet » erden können.

Für alle Anträge sind die Vordrucke Lst . 315b zu benutzen,
die von der KriegS -Nohstoff -Äbtetlung , Sektion Lst . l , anzuforbera J
sind. Der Umschlag der Anträge muß den Vermerk erhaltea :a
„Nickelfreigabe " .

Unvollständige »der unrichtig aukgefüllte Vordrucke sowie Au-
träge , welche nicht auf den Vordrucke » Lst . 315 d eingereicht sind,
bleibe » unbearbeitet aber werden zurückgestellt.

8 6.
Inkrafttrete » der Nachtrag - versebunng.

Diese NachtragSverorduung tritt mit Beginn des 5 . Novem¬
ber 1915 in Kraft.

Frankfurt a . M . , den 12 . Oktober 1915.
Stellvertretende » GeneralKomtnand » . 18 . ArneeeKsrP»
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Der BuudeSrat hat auf Grnnd des 8 3 deS Gesetzes über ^ uld
die Ermächtigung deS BundeSratS zu wirtschaftlichen Maßnahme^
usw . vom 4 . August 1914 (ReichS-Tesetzbl . S . 327 ) folgende Ver
ordnuug erlaffen:

I . Aeichslartoffelstelle
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SS wird eine RelchSkortoffelstelle mit einer VerwaltungSab'
teilung und einer GeschäftSobteilnng gebildet . Die VerwaltungS
abteiluog hat die Verwaltungsangelegeuheiten zu erledigen , die El - ur 33
schäftSabtetlung nach den grundsätzlichen Anweisungen der Verwal-
tungsabteilung die ihr danach obliegende » geschäftlichen Ans' 9flrtl
gaben dnrchzuführell . Der Reichskanzler führt die Aufsicht . ẑ le

8 2 Melle
Die BerwaltnngSabteilang ist eine Behörde ; sie besteht lorbnu

einem Vorstand und einem Beirat . 1« M
Der Vorstand besteht auS einem Vorsitzende », einem oder,

mehreren stellvertretenden Dorsttzenden , aus ständigen und nicht- att orl)
ständigco Mitgliedern . Der Reichskanzler ernennt den Vorsitze«' ,
den . die stellvertretenden Borsttzenden . die ständigen und »ichtstä»-
digen Mitglieder . ^ ^ . . der S

Der Beirat setzt sich zusammen auS dem Vorsitzenden de« ang D|
Vorstandes als Vorsitzende», vier Bevollmächtigten zum Bundes - 5tf jg
rate , vier Vertretern der Landwirffchaft , einschließlich der landwiü » ,

1 schaftlichen Genoffeoschaften, vier Vertretern der Kommunaloerbäidk tn  ^

*) Wer in einem in Belagerungszustand erklärten Orte oder Distrikte
stn bei Erklärung des Belagerungszustandes oder während desselben vom
Militärbesehlshaber im Interesse der öffentlichen Sicherheit erlassenes Verbot
Ibertritt oder zu solcher Uebertretung auffordert oder anreizt , soll , wenn die
»stehenden Gesetze keine höhere Freiheitsstrafe bestimmen , mit Gefängnis biS
,n einem Jahre bestraft werden . ^ , .

**) Wer in einem in Kriegszustand erklärten Orte oder Bezirke eine
iei der Verhängung des Kriegszustandes oder während desselben von dem zu¬
ständigen obersten Militärbefehlshaber zur Erhaltung der öffentlichen Sicher¬
heit, erlaffene Vorschrift Übertritt oder zur Uebertretung auffordcrt oder au
ceizt wird , wenn nicht die Gesetze eine schwerere Strafe androhen , mit Ge¬
fängnis bis z» einem Jahre bestraft . „ « . . . , m

***) Wer vorsätzlich die Auskunft , zu der er auf Grund dieser Verord¬
nung verpflichtet ist , nicht in der gesetzten Frist erteilt oder wissentlich unrich¬
tige oder unvollständige Angaben macht , wird mit Gefängnis bis zu 6 Mo¬
naten oder mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft , auch können
Vorräte , die verschwiegen sind, im Urteil für dem Staate verfallen erklärt
»erden . Wer fahrlässig die Auskunft , zu der er aus Grund der Verordnung
verpflichtet ist. nicht in der gesetzten Frist erteilt oder unrichtige oder unvoll¬
ständige Angaben macht , wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder
im Unvermögensfalle mit Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft.

10 Wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand ber Seite schafft,
beschädigt oder zerstört , verwendet , verkauft oder kaust oder em anderes Ver-
äußerungs - oder Erwerbsgefchäft über ihn «bschließt ; wer der Verpflichtung
die beschlagnahmten Gegenstände zu verwahren und pfleglich zu behandeln,
zuwider handelt ; wer ben erlaffenen Aussührungsbestimmungen zuwider-
handclt , wird mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu
zehntausend Mark bestraft.

und vier Vertretern des Handels und der Verbraucher . Der Reichs- g£j ^
kanzler ernennt die Mitglieder des Beirats . Er erläßt die nähere»

Bestimmungen . ^ zewäh
Die GeschSftSabteilung ist eine Gesellschaft mit beschränktst Ae

Haftung . , A„ tift im
Bet der Gesellschaft wird eiae AufstchtSrat gebildet ; er bestep

auS dem Vorsitzenden deS LorstaadeS ber VerwaltungSadteilM ^
als Vorsitzenden und sechSundzwanzig Mitgliedern , von de»e» siebe« , ^
auf Reich und Bundesstaaten , sieben auf
Verbraucher , vier auf den Handel , vier Landwirtschck ^ „^ 1,
vier auf die landwirlschaftlichen Genoffenichaftea entfallen .^  erbau

Kommunalverbäade
auf die

Dektreter der Kommuaaloerbände und Verbraucher , des Handels st' g
wie der landwirtschaftlichen Äenoffenschaftca werden von de« e»>' ,oi,g .
sprechenden Gruppen der Gesellschaften bezeichnet. Die übrig » j9t ie]
Mitglieder ernennt der Reichskanzler . Swir!

Der AussichtSrat bestellt die Geschäftsführer . Die Bestell »»!
bedarf der Bestätigung des ReichSkauzterS . tzer @

8 4 ö, 1 aus i
Die ReichSkartoffelstelle bat für die Verteilung »on KartoU ^ ger

Vorräten zur Ernährung der Bevölkerung zu sorgen . Sie kann ßu ittl jj ri
dabei der Hilfe der Kommunalverbände bedienen . Diese haben Posen,
Reichskartoffelstelle auf Erfordern Auskunft za geben » ad ihr» tzrgtzj.',
Ersuchen Folge zu leisten . ßtrelit

n . Beschaffung der Kartoffel « k
§ 5 <( hch«>g

Insoweit die zur Ernährung der Bevölkernug eines Kommui !' '

«inen



ge» !» »eS für Herbst und Winter 1915/16 erforderlichen Kartoffel»
tjdiofft worden sind oder zu angemessenen Preisen ander,

terzeich. nicht beschafft werden können, hat der Konimunalverband
Lieferer Mtrag beider Reichskartoffelstelleanzumelden. Die HeereS-
en Be- tunge» und die Marineverwaltung find berechtigt, ihre« nicht

leitig gedeckten Bedarf ebenfalls bei der Reichskartoffelstelle
ils Be>[Iben-

Die Kommuualverbände. die Heeresverwaltungenund die
tattung rverwaltung haben den von ihnen angemeldeteo Bedarf abzu«
ijsungs- i, Die näheren Bestimmungen über die Abnahme erläßt die

srtoffelstelle, soweit keine Vereinbarung zustande kommt.
Sie Kommunalverbänhe haben dafür zu sorgen, daß während
Iteperiode ausreichende Kartoffelmengen zur Ernährung der

iristische irung zur Verfügung stehen. Die zuständige Behörde kann
abrikat, lifte» darüber erlassen, welche Mengen zu sichern und wie sie
iff»ngS>irn sind.

leber Streitigkeiten, die sich bei der Durchführung dieser Ver.
M bei ig zwischen dem Ksmmunalverband und der Reichskai toffel»

linisteri«igeben. entscheidet die VerwaltungSabteiluug der Reichskar«
(He cntgültig.

»er mit- 8 6
andere Die Reichskartoffellstelle hat zunächst zu versuchen, den ange-
«18 801» Bedarf im freien Verkehrz« decken. Insoweit die« zu

Grundpreisen(8 10), bei Lieferungen nach dem 31.
ienntzen, ter 1915 zuzüglich einer Vergütung für Verwahrung (§ 8
»fordernl) nicht möglich ist. kann sie bestimmen, welche Kartoffelmengen
erhaltenmKommunalverbänden an die ReichSkaitoffclstelle oder an

i dieser bezeichneten Personen abzugeben find. Dabei find den
wie An-malverbäuden die zur Deckung ihres Bedarf« erforderlichen
cht sind, n zu belassen.

§ 7
zum Zwecke der Sicherstellung der nach § 6 abzugebenden
i sind alle Kartoffelerzeuger mit mehr als 10 Hektar Kar.

Nove«-»baufläche verpflichtet. 10 vom Hundert ihrer gesamten Kar-
inte bis zum 29. Februar 1916 zur Verfügung des Kom-
urbandeS zu halten. Die Kartoffeln müssen Speisekartoffeln

ikarp «. »rtoffelll sein, aus denen Speisekartoffeln verlesen werden

c$ über Zchuldhafte Zuwiderhandlungen gegen dies- Verpflichtung be»
znahme», Schadenersatzpflicht gegenüber der Retchskartoffelstelle.
de der Reichskartoffelstelle kann die Verpflichtung

eben werden.
k>ie Landeszentralbehörden oder die von ihnen bezeichneten
den könne» nähere Bestimmungen über die Durchführung der
Äong aus « bs. 1 erlasse»,

altung- ^ ^tz
die Ei«gut  Beschaffung der nach 8 6 obzugebendeo Menge» kann

^ " wab̂ ntum an Vorräten der Kartoffelerzeuger mit mehr als' 10
en Ans- Aartoffelanbaufläche bis zur Höhe von 10 vom Hundert
' ernte auf Antrag des Kommunalvecbandes oder der Reichs-

ilstelle durch Anordnung der zuständige» Behörde einer in
W flU*lorfinung bezeichneten Person übertragen werden. Die An-

ig ist an deo Besitzer der Vorräte zu richten; sobald sie dem
!tB  i zugeht, geht daS Eigentum über. Der Anordnung hat
d lujfotberunq an den Besitzer voranszugeheu. die zu enteignende
W / 1 Innerhalb einer bestimmten Frist anSzusondern. Der Ent-
»ichtstail> wird unter Berücksichtigung der Güte und Berwert»

der Kartoffeln von der Höheren Verwaltungsbehörde nach
sag von Sachverständigen endgültig festgesetzt und darf dende» bei

Bunde-' 5r “|§ ygch § lö nicht übersteigen. Die höhere Berwaltungs-andwilt- ^ - — ' ' ~
verbäab
r Reich-'

! bestimmt darüber, wer die baren Auslageo des Verfahrens
«eu hat.
Lei Enteignungen nach dem 31. Dezember kann die zuständige

enähere»^ nê en  t> em  Enteignungspreis eine Vergütung für Verwah-
«ewähreo, die die von der Reichskartoffelstelle festgesetzten
lieijcn nicht übersteigen darf. Ueber Streitigkeiten, die sich

chranlm, Eateignungsverfahre» ergeben, entscheidet vorbehaltlich der
1 Cift im § 5 Abs. 4 die höhere Verwaltungsbehördeendgültig.

. . §9
avteilim Rejchzkarloffelstelle kann Kommunalverbände zur Deckung
>e» sie"«^ angemelöeten Bedarss durch Ausstellung von Be»

» l!incn  ermächtigen, Kartoffeln aus den gemäß 8 6 Satz 2
DtrtTdjflTj»Heiden Vorräten zu erwerben. Diese Mengen sind dem Kom-
leo- betbanb, aus dessen Bezirk sie erworben werden, auf die ab-
indels!« iden Mengen dem Kartoffelerzeuger auf die nach8 7 zur
,e“t ling zu haltenden Mengen anzurechnen. Der Kommnnalver-

!»l der Reichskartoffelstelle und dem Kommunalverband, auS
Bezirk die Kartoffeln erworben werden, Mitteilung zu machen.

8 10
Lex Grundpreis(8 8) für die Tonne inländischer Speisckar-
aug per Ernte 1915 beträgt beim Verkaufe durch den Kar-

Muger
'k« preußischen Provinzen Ostpreußen, Westpreußen,
«osen, Schlesien, Pommern, Brandenburg, in den
«loßherzogtümeru Mecklenburg-Schwerin,Mecklenburg
°irelitz .

preußische» Provinz Sachse», im Kreise Herrschaft
dchmalkalde», im Königreiche Sachse«, imGroßherzog-

übrige«

Sestellli-li

Kartotzkann
iben
»d ihrr«

omm »II«!'

Mark

55

tume Sachsen ohne die Enklave Osiheima. Rhön, Mark
im Kreise Blankenburg, im Amte Calvörde, in de»
Herzogtümern Sachsen-Meiningen, Sachseu-Alten-
burg, Sachsen-Coburg und Gotha ohne die Enklave
Ami Königsbergi. Fr., Anhalt, in den Fürsten,
tümern Schwarzburg-Sondershausen, Schwarzburg-
Rudolstoldt, Reuß ä. L.. Reuß j. L. 57

in den preußischen Provinzen Schleswig-Holstein, Han¬
nover, Westfalen ohne den Regierungsbezirk Arns¬
berg und den Kreis Recklinghausen, tm Kreise
Grafschaft Schaumburg, im Großherzogtum Olden¬
burg ohne das Fürstentum Birkenfeld, im Herzog,
tume Braunschweig ohne den Kreis Blankenburg und
das Amt Calvörde, in de« Fürstentümern Schaum-
burg-Lippe, Lippe, iu Lübeck. Bremen, Hamburg 59

in den übrigen Teilen des Deutschen Reichs . . . 61
8 11

Die Grundpreise gelien für gute, gesunde Speisekartoffel« von
3,4 Zentimeter Minvestgröße bei sortenreiner Lieferung.

8 12
Die Grundpreise eines Bezirke« gelten für die in diesem Be¬

zirk erzeugten Kartoffeln.
8 13

Die Grundpreise gelten für Lieferung ohne Sack und für
Barzahlung bei Empfang; wird der Kaufpreis gestundet, so dürfen
bis zu zwei vom Hundert Jahreszinsen über Reichsbankdiskont
binjugeschlage» werden. Die Grundpreise schließen die Kosten des
Transports bis zum nächsten Güterbahntwfe, bei Wassertransport
bis zur nächsten Anlegestelle des Schiffes oder Kahnes und die
Kosten der Verladung ein. Die Kartoffeln sind an der Verlade¬
station abzunehmen. Die näheren Bestimmungen setzt die Reich?«
kartoffelstelle fest.

III. Uerf- rg«mg der Bevölkerung.
8 14.

Die Kommunalverbände haben die zur Versorgung der Bevöl«
kerung mit Kartoffeln notwendigen Maßnahme» zu treffen. Sie
können den Gemeinden die Versorgung der Bevölkerung für den
Bezirk der Gemeinde übertragen. Gemeinden, die nach der letzten
Volkszählung mehr als 10000 Einwohner hatten, können die
Uebertragung verlangen.

8 15.
Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen bestimmten

Verwaltungsbehörden können die Art der Regelung (8 14) vor¬
schreiben.

8 16
Die Kommunalverbände oder diejenigen Gemeinden , denen

die Versorgung übertragen ist, haben den Preis für die Kartoffel
die sie unmittelbar oder durch Vermittlung des Handels abgeben,
nach den von der Reichskartoffelstelle aufgestellten Grundsätzen
festzusetzen. Etwaige Überschüsse sind für die Volksernährung
zu verwenden.

8 17
Die Kommunalverbände oder diejenigen Gemeinden , denen

die Versorgung übertragen ist. können in ihrem Bezirke Lager¬
räume für die Lagerung der Mengen in Anspruch nehmen . Die
Vergütung setzt die höhere Verwaltungsbehörde endgültig fest.

8 18.
Die Landeszentralbehörden können Bestimmungen über das

Verfahren beim Erlasse der Anordnungen treffen . Diese Bestim¬
mungen können von den Landesgesetzen abweichen.

8 19
Ueber Streitigkeiten , die bei der Regelung der Versorgung

(§§ 14 bis 18) entstehen, entscheidet die höhere Verwaltungsbe¬
hörde endgültig.

IT. Schlntzbefttmnmrrge«.
§ 20.

Die Landeszentralbehöcden erlaffen die erforderlichen AuS-
führungsbestimmungen. Sie bestimmen,wer als höhere Verwaltungs¬
behörde, als zustänvige Behörde, als Kommmialverbandoder als
Gemeinde im Sinne dieser Verordnung anzusehen ist.

8 21.
Der Reichskanzler kann Ausnahmen von den VorschriftenI dieser Verordnung gestatten.8 22. „i Wer den Anordnungen zuwiderhandelt, die ein Kommunal

verband oder eine Gemeinsc, der die Versorgung übertragen ist,
gemäß8 14 erlassen hat. wird mit Gefängnis bis zu sechs Mo»
onaten oder mit Geldstrafe bis zu eintausendfüufhuadert Mark de.
straft. Ebenso wiro bestraft, wer den von den Landeszentralbe-
hörben erlassenen Ausführungsbestimmungen oder den auf Grund
deS 8 7 Abs. 1 erlassenen Bestimmungen zuwiderbandelt.,

8 23.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündigung m

Kraft . Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außer¬
krafttretens.

Berlin, den9. Oktober 1915. Ä , c _ _
jer Stellvertreter de» Reichvkanklrrs : Delbrück.



Unssührungs-Anwersnng
tnt $ nnbe*vat**tv*rbtm*t übet btt $ *vtefFelvevfeviuug

vom  9 . « kt- d- r 1915 (RGBl. 6 . 647).
Gemäß§ 20 der BundeSratkvervrduung vom9. Oktober 1915

über dir Kartoffelversorgun« (RSSl . S . 647) wird zu deren Aus¬
führung hiermit folgender bestimmt:

1. Allgemein.
Höhere Berwaltungstbehörde im Siune der Verordnung ist der

Regierungspräsident, für Berlin der Oberpräsident. Kommunal*
verbände sind die Stadt« «od Landkreise. Der Begriff der Ge-
»einde bestimmt sich»ach den GemeindeverfaffuugSgesetze,. De»
Eemeindeu werde» die KutSbezirke gleichgestellt. Die zuständige
Behörde wird, mit Rücksicht auf die verschiedenartigen Zuständig-
keiteu. im einzelnen bestimmt.

ll . Im einrelne»
Zu § 4. Die Reichskartoffelstelle hat ihre« Sitz in Berlin. Ihre

amtliche» Bekanntmachungen erfolgen im Reichs- und Staatsanzei*
ger. Der Verkehr der Kommunalverbäude mit der ReichSkartoffel-
stellc ist durch die Hand des Regierungspräsidenten. in Berlin des
Oberpräsidenten. zu leiten. Ausgenommen ist der rein geschäftliche
Berkehr mit der EeschäftSobteilung. In dringlichen Fällen ist auch
im übrigen unmittelbarer Geschäftsverkehrgestattet; in diesem Falle
ist der KommunalanfsichtSdehörde Abschrift einzureichen.

Zu 8 5 Abs. 3. Zuständige Behörde ist die Kommunalauffichts*
behörde; ihre Befugniffe erstrecken sich auch auf die Bestimmung dcS
OrteS der Lagerung, soweit dieser für die Verfügbarkeit der Kar¬
toffeln während der Kälteperiode von Bedeutung ist.

Zu 8 7. Der Zweck der Verordnung ist. die Versorgung der
Bevölkerung mit Kartoffeln zu angemessenen Preisen zu jeder Zeit
und an jede« Orte biS zum kommeude» Frühjahr sicher zu stellen.
Die weitere Versorgung ist in der Derorduung nicht geregelt worden.
Der Erlaß von Bestimmungen im Sinne des Abs. 3 bleibt Vorbehalten.

Zu § 8. Zuständige Behörde ist der Landrat, in Stadtkreisen
der Gemeindevorstand.

Die Aufforderung ist erforderlichenfalls mit Hilfe der im
Laudesverwaltungsgesetze 88 132 ff. gegebene» ZwangSbefugnifle
durchzuführe».

Die Festsetzung de» EnteignungSpreiseS erfolgt durch den
Landrat, in Stadtkreisen durch den Gemeindevorstand. Auf Be¬
schwerde entscheidet der RegierungSpräsideat, in Berlin der Ober-
Präsident, eudoültig.

Za § 9. Nähere Mitteilung über daS Verfahren bei Ausstellung
voo Bezugsscheinen wird durch die ReichSkartoffelsteüe erfolgen.

Zu § 14. Die Uebertraguug(Satz 2) kann iu der Provinz
Westfale» auch auf die Remter, in der Rdeinproviuz auf die Land-
bürgermeistereien erfolgeu.

Zu 8 15. Der RegierungSprSsideut, für Berlin der Oberprä«
sident, kann die Art der Regeluug vorschreiben.

Zu 8 18- Die Anordnungen werde» vom Gemeindevorstand, in
Landkreisen vom KreiSauSschuß erlaffen.

Zu 8 20. Diese Ausführungsanweisungtritt am 15. Oktober
1915 in Kraft.

Berit « W. 9, den 11. Oktober 1915.
Der Minister Der Minister
de» Inner «. für Hendeln . Gemerde.

v. Loebell. I . A.: LuseoSky
Der Minister für Landwirtschaft, Domänen n. Forste» .

I . V.: Küster.
Bekanntmachung.

Verstehende BundeSratSbekannloachun« und die zugehörige
AuSführungSauweisung werden hiermit veröffentlicht.

Gleichzeitig wird biS auf wettere- im Interesse einer geregel¬
ten Kartoffelversorgung gewiß 8 14 der BundcSralSbekavutmachung
die Ausfuhr von Kartoffeln auS dem Kreise verboten unter Aodro-
hnug der in 8 22 vorgesehenen Strafen.

Mesterdnr,, 14. Oktober 1915.
Der Dorsttzrnde de» Krelaanoschnsse»

de» Kreise« Westerburg.
Abicht.

I. (ffuittuny
der zur Beschaffung von Liebesgaben für gefangene Deutsche in

Rußland eingeaonlienen Beträge._

SÄ Einsender Betrag S
Einsender Betrag

e-
CS

Jt 4 55 Ji \ 4
1 Neunkirchen 73 15 7 Wengenroth 52 —
2 Hüblingen 40 10 8 Weltersburg 19 20
3 Oberahr 43 80 9 Botrum 52 20
4 Girod 102 — 10 Waldmühlen 19 95
5 Rennerod 212 55 11 Niederahr 83 —
6 Gemünden 162 — 12 Steinesre«; 53 10

Summa 913 05
Mesterdnr, . den 15. Oktober 1915.

Krri»a«»fch« Kdüro. Becker, Kreisouschußsekretär.

Da? Gehöft des Wilhelm Schmidt 10, in Schadeck, i« to;[(
die Maul« und Klauenseuche amtlich sestgestellt worden ist,
Sperrbezirk erklärt worden.

Meildnr, . den 11. Oktober 1915. Der Lande,

Deutsche Frauen denkt in diesem Krieg»fatzr an G,
„Gekurt«ta, «gade für die Kaiserin"!

Die
cn, 5

die
irn, ö
Kienw
vpel i

Oleich unserm am 25. Oktober v. J . bei Grayen-
stafel gefallenen unvergesslichen Reinhold fand am
26. September d. J . vor Ville sur Tourbe auch unser
innigst geliebter Sohn und Bruder

Das
jende
Ke,

OscarI'astcrdlng
Gefreiter ä . I, ., Inhaber des Eisernen Kreuzes 2. LI.

den Heldentod.

Marburg , den 12. Oktober 1915
In tiefem Schmerze

Familie Gustav Fasterding
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sofort gesucht.
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Maschinenfabrik Roth Für
DiUkrei«.

Schloster und Dreher

Tüchtiger, militärfrrier . geprüfter

vert. mit Dampfkelsel-, Wasch.- und Akknmniatorea -^ürge
lagen für baldigen Antritt gesucht. Angebote mit Gehaltsangad^ dlr

Odenwälder Hartstein-Jndustrie A -l

per
derL
cr zur

6380 Ktrinefreuz (Westerwald.)

Waschen Sie sich den Kopf
mif

120 :
Schainpoon

mit Yeilchengeruch
SchunpenMes . volles , glanzendes Hstf

VOT~  Kein fettiges Haar metu»
• * Vonügllche Reinigung des Haarhodens

XUQC * Vörbeugungsmltiel gegen Haarausfall
Beste und billigste HaarpHege

Echt nur mit dem schwanen Kopf
Alleinige Fabrik : Hans Schwäre köpf . G . m . h . H . , Berlin-
Erhältlich in Apotheken , Drogerien , Parfümerie - und Friseur -Geschäften*

Verlangen Sie
in®

überall und stets nur die über 20
stehende deutsche Marke Sturmi
Fahrräder und Nähmaschinen
reichen Modellen und von höchster Leis1
fähigkeit. Kein Wiederverkäufer sol
versäumen, unsere allbekannten und

führten Maschinen zu vertreiben. Zubehörteile, Taschi
Batterien, Ersatzteile in grosser Auswahl. Kataloge postfrei

Deutsche Handelsgesellschaft Sturmf
Gebr. Grüttner , Berlin -Halensee 125.
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